
Deckenbauprogramm 2025 - Schwabacher Straße Bereich Bahnunterführung

Stellungnahme erbeten bis: 01.09.2025

Adressliste Instruktion

Empfänger Stellungnahme Abwägungsvorschlag Antw. erh.
Dokument-

Nr.

Stadt Fürth Behindertenbeauftragte o. E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 17

Stadt Fürth Behindertenrat Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Seniorenbeauftragte Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Seniorenrat o. E. Keine Abwägung erforderlich X 03.09.2025

Stadt Fürth Stadtheimatpfleger/in Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Stabstelle Innenstadtbeauftragte/er Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Pfleger/in der Rad- und Fußwege

Ich gehe davon aus, dass die bisherigen provisorischen 

gelben Fahrbahnmarkierungen im Rahmen des 

Fahrbahndeckenbau durch weiße dauerplastische Fahrbahn- 

und Radschutzstreifenmarkierungen ersetzt werden. Die 

neuen Fahrbahnmarkierungen führen zu einer deutlichen 

Verbesserung für den Radverkehr und zu einer großen 

Verbesserung bei der Verkehrssicherheit, da die 

Phantommarkierungen und die verblassenden 

provisorischen gelben Fahrbahnmarkierungen insbesonder 

im schlecht ausgeleuchteten Bereich der Bahnunterführung 

aktuell ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Da ein 

weitergehender Umbau der Schwabacher Straße, wie im 

BWA 2019 beschlossen, leider weiterhin nicht absehbar ist, 

befürworte ich die aktuelle Maßnahme.

Es wird im Anschluss der Maßnahme nur weiß 

markiert.

X 01 01 00 21 B

Stadt Fürth Plfeger/in Öffentliche Anlagen Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Pfleger/in des Stadtbildes Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Stadtentwässerung Fürth

Fristverlängerung bis zum 15.09. - Marco Veth 

Stellungnahme vom 03.09.2025

Die StEF hat die Anfrage des TfA vom 12.08.2025 zur 

Kenntnis genommen. Die Lage des vorh. städt. MW-Kanals 

und den Schächten in der Schwabacher Straße im Bereich 

des Deckenbauprogramms wurden in den beiliegenden 

Kanallageplan eingetragen. Die Dimensionen entnehmen 

Sie dem beiliegenden Kanallageplan.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten sind alle vom 

Deckenbauprogramm betroffenen Schachtabdeckungen 

durch die ausführende Straßenbaufirma zu erneuern.

Die StEF weist ausdrücklich auf das Vorhandensein 

möglicher privater Grundstücksanschlusskanäle und 

Sinkkastenleitungen im Aufgrabungsbereich hin.

Die privaten Grundstücksanschlusskanäle entnehmen Sie 

bitte aus den jeweiligen Entwässerungsakten der Registratur 

Hirschenstraße 2.

Das. o.g. Deckenbauprogramm muss mit der StEF 

koordiniert werden.

Telefonie mit Herrn Veth am 03.09.2025, 

frühmorgens:

Für die finale Stlleungnahme ist derzeit der 

zuständige Abteilungsleiter nicht im Dienst. Da 

Bh nur Deckenbau macht und der Bereich 

ohnehin durch SpA überplant wird, sehen wir 

dies somit unproblematisch.

Die Erneuerung der Schachtabdeckungen wird 

mit durchgeführt. Eine detailierte Koordnierung 

wird untereinder erfolgen. X 01.09.2025

Stadt Fürth Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Bei der Unterführung handelt es sich um eine unserer 

Hauptverbindungsstraße in die Südstadt. Diese ist für die 

Einhaltung der Hilfsfrist unabdingbar. Die Sperrung dieser 

Achse verlangt eine Kompensation (Sicherheitswache 1 

Löschfahrzeug + Drehleiter). Ich gehe davon aus das dies 

bereits in Vorgesprächen durch Herrn Engelhardt 

kommuniziert wurde.

Anfrage per E-Mail am 29.09.2025; Nachfrage 

per E-Mail sowie Beantwortung am 

03.09.2025.

X 01 01 00 19

Stadt Fürth Grünflächenamt Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Ordnungsamt

Die Deckenbauarbeiten erfolgen in der weiteren Schutzzone 

A des Wasserschutzgebietes Rednitztal. Bei der 

Durchführung des Vorhabens sind die in der VWSR 

enthaltenen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer 

Gewässerverunreinigung zu beachten. Sonst o.E..

Die Anmerkungen werden beachtet.

X 01 01 00 18



Stadt Fürth Stadtplanungsamt Fristverlängerung

Webex-Termin mit den Herren Hartung B. 

(SpA/Vpl) / Gruber A. (TfA/StrP) am 

27.08.2025:

Da SpA hier eine Umgestalltung plant, ist  der 

Wunsch, dass insbesondere aufgrund der 

diversen Markierungen, der Deckenbau bis 

über die Verkehrsinsel (Höhe Theresienstraße) 

vollzogen wird um so eine eindeutige weiße 

Markierung in Anlehnung auf die 

Neugestaltung aufbringen kann. Der durch das 

SVA-genehmigte Plan muss dem Bh bis Ende 

September vorliegen. Ansonsten wird die 

Gelbmarkierung einfach durch weiß ersetzt.

Im Nachgang ist mit Herrn Becker (SVA) 

telefonisch abgeklärt worden, ob aufgrund der 

Straßenverlängerung auf kurze Dauer 

zeitweise Maschinen im Kreuzungsbereich 

stehen können. Es spricht prinzipiell nichts 

dagegen.

Fristver-

längerung
01 01 00 12

Stadt Fürth Straßenverkehrsamt

*In dem Bereich verkehren viele Linienbusse, weshalb die 

infra fürth gmbh Verkehrsbetriebe rechtzeitig an dem 

Verfahren zu beteiligen sind. busumleitung@infra-fuerth.de

- Auch Busse der VAG und des LRA Fürth fahren in diesem 

Bereich. Somit ist die VAG und der LRA Fürth an dem 

Verfahren ebenfalls zu beteiligen. bmb@vag.de und 

busundbahn@lra-fue.bayern.de

- Das ABK benötigt in auswärtiger Richtung immer zwei 

befahrbare Fahrspuren. Das Verfahren ist rechtzeitig mit 

dem ABK abzustimmen.

- Der Kreuzungspunkt ist für den Stadtverkehr von großer 

Bedeutung, weshalb eine frühzeitige Abstimmung (min. 2 

Monate) der Verkehrsführung erforderlich ist. 

- In diesem Zuge muss auch geprüft werden, ob eine 

Anpassung der stationären Lichtsignalanlagen notwendig 

ist.

- In der Höfener Straße finden Arbeiten zur 

Wasserleitungssanierung statt. Bis Mitte Dezember soll der 

Bauabschnitt sich von der Richard-Wagner-Straße bis zur 

Karolinenstraße erstrecken. Der Terminplan ist mit der Stadt 

Nürnberg abzustimmen, da die VRAO zuständigkeitshalber 

von den Kollegen erteilt wird.

- Weitere Auflagen bleiben vorbehalten.

- Im Zuge des Deckenbaus wäre es auch zu begrüßen, 

wenn die Gelbmarkierung nun tatsächlich in weiß markiert 

werden würde.

Die Anmerkungen werden beachtet. 

Detailkoordinierung / Absprache mit ABK 

laufen.

X 01 01 00 24

Stadt Fürth Tiefbauamt

Stadt Fürth Tiefbauamt/Bauhof o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 13

Stadt Fürth Amt für Abfallwirtschaft Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Bauaufsicht Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Liegenschaftsamt Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Fürth Marktamt Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Stadt Nürnberg SÖR Kein Eingang Keine Abwägung möglich

infra fürth soweit o.E.

Keine Abwägung erforderlich, Sparteninterene 

Bemerkungen werden beachtet X 01 01 00 22



Deutsche Telekom

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Arbeiten der Telekom 

vorgesehen. Wir planen derzeit eigene Maßnahmen in 

Teilbereichen Ihres Plangebietes. Die Planberichtigung dazu 

kann noch nicht in unser System eingebracht werden. 

Unsere Arbeiten haben jedoch keinerlei Auswirkungen auf 

Ihre Maßnahme. Ein Abstand von 0,5 m zu unseren 

Telekommunikationsanlagen ist einzuhalten. 

Keine Abwägung erforderlich, Sparteninterene 

Bemerkungen werden beachtet

X 29.08.2025

Vodafone (einschl. ehem. Kabel Deutschland) soweit o.E.

Keine Abwägung erforderlich, Sparteninterene 

Bemerkungen werden beachtet X 01 01 00 25

1&1 (einschl. ehem. Versatel) soweit o.E.

Keine Abwägung erforderlich, Sparteninterene 

Bemerkungen werden beachtet X 01 01 00 23

Bayernwerk (ehemals E.ON)

Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine 

grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, 

die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht 

beeinträchtigt werden.

Wird berücksichtigt.

X 29.08.2025

N-Ergie (einschl. ehem. Main-Donau Netzgesellschaft) o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 14

Wasserversorgung Knoblauchsland o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 10

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 20

Autobahn des Bundes, Niederlassung Nordbayern o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 15

TKN Deutschland o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 11

BRK Kein Eingang Keine Abwägung möglich

Polizeiinspektion Fürth o.E. Keine Abwägung erforderlich X 01 01 00 16


